
Amtliche Bekanntmachung 

der Stadt Fehmarn 

Veröffentlichung im Internet des Entwurfs der 1. Änderung und Ergänzung des Be-
bauungsplans Nr. 119 – Teilbereich 1 – der Stadt Fehmarn im Ortsteil Burgtiefe für 
einen Teilbereich des Sportboothafens und für das Nordufer der Tiefehalbinsel 
nach § 3 (2) des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

Der vom Bauausschuss in der Sitzung am 07.05.2026 gebilligte und zur Veröffentlichung 
im Internet bestimmte Entwurf der 1. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 
119 – Teilbereich 1 – der Stadt Fehmarn im Ortsteil Burgtiefe für einen Teilbereich des 
Sportboothafens und für das Nordufer der Tiefehalbinsel der Stadt Fehmarn und die Be-
gründung sind gemäß § 3 (2) Satz 1 BauGB für die Dauer der Veröffentlichungsfrist 

vom 27.05.2026 bis zum 26.06.2026 



im Internet veröffentlicht und können unter folgender Internetseite oder Internetadresse 
eingesehen werden: https://www.b-plan-services.de/b-server/Fehmarn/karte. 

Folgende umweltbezogene Informationen und wesentliche bereits vorliegende um-
weltbezogene Stellungnahmen sind verfügbar und liegen zur Einsichtnahme mit 
aus:  

Art der Information: 
1. Umweltbericht als Teil der Begründung  
2. Landschaftsplan 
3. Vorprüfung NATURA-2000-Gebiet, EG-Vogelschutzgebiet DE 1633-491 Ostsee öst-

lich Wagrien  
4. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der 

Öffentlichkeit  
Die Ziffern [ ] geben die Art der Information an.  

Schutzgut Mensch: 
− Brandschutz [4]  
− Hochwasserschutz [1,4] 
− Ver- und Entsorgung [1,4] 
− Wechselwirkungen zwischen den Belangen und zur Anfälligkeit der Vorhaben für 

schwere Unfälle und Katastrophen [1]  

Schutzgut Tiere und Pflanzen: 
− Artenschutz (u.a. Brutvögel, Feldlerche) [1] 
− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1]  

Schutzgut Boden 
− Eingriffsbilanzierung [1,4]  
− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1]  

Schutzgut Wasser: 
− Umgang mit Niederschlagswasser [1,4] 
− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1]  

Schutzgut Klima und Luft: 
− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1]  

Schutzgut biologische Vielfalt: 
− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1]  

Schutzgut Landschaft: 
− Wirkgefüge zwischen den Schutzgütern Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, 

Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie der Landschaft und der 
biologischen Vielfalt [1]  

Schutzgut Kultur-/ Sachgüter: 
− Archäologisches Interessensgebiet [1,4]  

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls im Internet 
veröffentlicht bzw. liegen mit aus. 



Gemäß § 3 (2) Satz 4 zweiter Halbsatz Nummer 1 bis 4 BauGB wird auf folgendes hin-
gewiesen: 

- Stellungnahmen können während der Dauer der oben genannten Veröffentlichungs-
frist abgegeben werden. 

- Stellungnahmen sollen elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische Übermitt-
lung von Stellungnahmen ist wie folgt möglich: per E-Mail über https://www.b-plan-
services.de/b-server/Fehmarn/karte. Bei Bedarf können Stellungnahmen aber auch 
auf anderem Weg abgegeben werden. Für eine Abgabe von Stellungnahmen auf an-
derem Weg bestehen folgende Möglichkeiten: schriftlich oder zu den Dienststun-
den zur Niederschrift. 

- Für nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen gilt gemäß § 4a (5) Satz 1 
BauGB, dass Stellungnahmen, die im Verfahren der Öffentlichkeitsbeteiligung nicht 
rechtzeitig abgegeben worden sind, bei der Beschlussfassung über die 1. Änderung 
und Ergänzung des Bebauungsplans Nr. 119 – Teilbereich 1 – unberücksichtigt blei-
ben können, sofern die Stadt Fehmarn deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte ken-
nen müssen und deren Inhalt für die Rechtsmäßigkeit der 1. Änderung und Ergän-
zung des Bebauungsplans Nr. 119 – Teilbereich 1 – nicht von Bedeutung ist. 

- Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet nach § 3 (2) Satz 1 BauGB bestehen fol-
gende andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten gemäß § 3 (2) Satz 2 
BauGB:  

Der Entwurf und die Begründung liegen in der Stadtverwaltung, Verwaltungsge-
bäude in Burg auf Fehmarn, Bahnhofstraße 5, 23769 Fehmarn, Dachgeschoss, 
Zimmer 38, während folgender Zeiten öffentlich aus: 

dienstags  von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr 
 und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr 

und zusätzlich nach vorheriger Terminabsprache mit Frau Cronauge unter m.cron-
auge@stadtfehmarn.de oder Tel. 04371 / 506-244: 

montags bis freitags  von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist gemäß § 3 (2) Satz 5 erster Halbsatz BauGB zu-
sätzlich in das Internet unter folgender Internetseite/ Internetadresse eingestellt: 
https://www.b-plan-services.de/b-server/Fehmarn/karte. 

Die nach § 3 (2) Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen und der Inhalt dieser 
Bekanntmachung sind gemäß § 3 (2) Satz 5 zweiter Halbsatz BauGB über den Digitalen 
Atlas Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich. Der Digitale Atlas Nord ist das 
zentrale Landesportal des Landes Schleswig-Holstein im Sinne des § 3 (2) Satz 5 zwei-
ter Halbsatz BauGB, erreichbar unter www.schleswig-holstein.de/bauleitplanung.  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Artikel 6 (1) 
Buchstabe e der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 BauGB 
und dem Landesdatenschutzgesetz (LDSG SH). Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne 
Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prü-
fung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Formblatt „Informationspflichten 
bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person im Rahmen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach dem Baugesetzbuch (BauGB) gem. Artikel 13 der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO)“, das mit ausliegt. 

Fehmarn, den 20.05.2026 S t a d t   F e h m a r n 
 Der Bürgermeister  

(L.S.) (gez. Jörg Weber) 
 Bürgermeister 


